
Ordnungsbehördliche Verordnung 

zur Ausweisung des Gebietes 

„Am Waldhof", 

im Gebiet der Stadt Ochtrup, 

Kreis Steinfurt, im Regierungsbezirk Münster 

als Naturschutzgebiet 

Präambel: 

Diese Verordnung umfasst das ca. 1 km südlich der Ortschaft Welbergen im Südos

ten der Stadt Ochtrup, Kreis Steinfurt, gelegene Naturschutzgebiet „Am Waldhof". 

Das 108,1 ha große Naturschutzgebiet wird neben dem größeren Stillgewässer, das 

bereits im Jahre 1994 als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde, überwiegend durch 

Wald- und Grünlandflächen mit stehenden Binnengewässern geprägt und liegt im 

Naturraum Westmünsterland. 

Das großflächige Waldgebiet hat besondere Bedeutung durch seinen teilweise alten 

Baumbestand, seine strukturelle Vielfalt und seine variierenden Feuchteausprägun

gen naturnaher Waldtypen. Es überwiegt ein altersheterogener Laubwald aus Bu

chen und Stieleichen mit einem ca. 100 Jahre alten Bestand um den 'Waldhof". Wei 

terhin finden sich in feuchten Senken von Birken und Erlen dominierte Waldbereiche. 

Kleinräumig sind auch Fichtenaufforstungen und Pappelreihen vorzufinden. Durch 

das Waldgebiet fließen der Gauxbach sowie das in diesen einmündende Nebenge

wässer, der Ossenbach. Nördlich der Bundesstraße 54n stocken Kiefernwälder, teil

weise mit Birken und Buchenwäldern und Kiefern als Überhälter auf Binnendünen. Im 

Süden grenzen an das Waldgebiet verschiedene Feldgehölze, Grünland mit feuchter 

Ausprägung, Acker und Gewässer. In den Grünlandflächen befinden sich mehrere 

kleine Stillgewässer und Blanken, die als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den 

Straßenbau angelegt worden sind. Bei dem ehemaligen Baggersee im Westen han

delt es sich um ein nährstoffarmes Stillgewässer mit schützenswerten Tier- und 

Pflanzenarten. Den hohen ökologischen Wert machen die offenen und sandigen Ufer 

des Baggersees aus, auf denen sich zahlreiche, zum Teil gefährdete Arten der nähr¬

stoffarmen Gewässer angesiedelt haben. 

Das Naturschutzgebiet ist von großer Bedeutung für den Biotopverbund und für den 

Erhalt der Biodiversität. Dazu tragen insbesondere der Waldbestand mit altem 
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Baumbestand, das Feuchtgrünland, der Gauxbach und die naturnahen Kleingewäs

ser mit mehreren gesetzlich geschützten Biotopen bei. 

Wichtige Ziele der Schutzgebietsausweisung sind der Erhalt und die Entwicklung ei

nes strukturreichen Lebensraumes mit Laub- und Mischwäldern, Grünland sowie 

kleineren,, eingestreuten Stillgewässern und Blänken sowie die Verbesserung der 

Naturnähe des Gauxbaches. 

Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Regionalplanes, Teilabschnitt 

Münsterland, mit der Darstellung eines „Bereiches für den Schutz der Natur" konkre

tisiert und erfüllt. 
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Rechtsgrundlagen 

Aufgrund 

des § 42 a Abs. 1 und 3 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und 

zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz - LG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV. NRW. S. 183 ff.) in Verbindung mit 

§ 23 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur

schutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154), 

der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ord

nungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) in der Fassung der Be

kanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch Arti

kel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 765), 

des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der Fassung der Bekannt

machung vom 07.12.1994 (GV. NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geän

dert durch Artikel IV des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW.S. 876), 

wird - hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd im Einvernehmen mit der 

Oberen Jagdbehörde des Landes NRW - verordnet: 

§ 1 

Schutzgebiet und Abgrenzung 

(1) Das Naturschutzgebiet „Am Waldhof" ist 108,14 ha groß und liegt im Kreis 

Steinfurt im Gebiet der Stadt Ochtrup, Gemarkung Ochtrup. 

Die Lage des Gebietes ist in der Karte 

im Maßstab 1 : 25 000 (Übersichtskarte, Anlage I) 

und die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte 

im Maßstab 1 : 5 000 (Detailkarte, Anlage II) 

dargestellt. 
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Das Naturschutzgebiet umfasst folgende Flurstücke 

Gemarkung Ochtrup 

Flur 91 Flurstücke 7, 45 - 47, 57 - 59, 75, 79 tlw., 80, 82, 85 tlw., 86 tlw., 97 -

106, 108, 110 - 114, 115 tlw., 118 tlw., 119 - 123, 124 

tlw., 137, 138, 141 tlw. 

Flur 92 Flurstücke 2 1 , 28, 29 tlw., 32 tlw., 54, 81 tlw., 83, 84 

Die Anlagen I und II sind Bestandteile dieser Verordnung. 

Die als Anlage II bezeichnete Karte im Maßstab 1 : 5 000 kann aus drucktech

nischen Gründen an dieser Stelle nicht veröffentlicht werden. Sie wird im Wege 

der Ersatzveröffentlichung durch die Möglichkeit der Einsichtnahme bekannt 

gemacht. 

(2 ) Diese Verordnung mit Anlagen kann während der Dienststunden bei folgenden 

Behörden eingesehen werden: 

a) Bezirksregierung Münster 

- Höhere Landschaftsbehörde -

Dienstgebäude Overberghaus 

Albrecht-Thaer-Straße 9 

48147 Münster 

b) Landrat des Kreises Steinfurt 

- Untere Landschaftsbehörde -

Tecklenburger Str. 10 

48565 Steinfurt 

c) Bürgermeister der Stadt Ochtrup 

Prof.-Gärtner-Straße 10 

48607 Ochtrup 
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§ 2 

Schutzzweck und Schutzziel 

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Naturschutzgebiet gemäß § 23 

BNatSchG ausgewiesen. 

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt 

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensgemein

schaften und Lebensstätten landschaftsraumtypischer, seltener und zum 

Teil stark gefährdeter oder vom Aussterben bedrohter wildlebender Tier

und Pflanzenarten, insbesondere von Wald-, Wiesen- und Offenlandvö

geln, Amphibien und Wirbellosen sowie von seltenen, zum Teil gefährde

ten Pflanzen und Pflanzengesellschaften des Waldes und der Binnendü

nen; 

b) zur Erhaltung und Entwicklung großflächiger, in ihrer räumlichen Ge

schlossenheit hervorragender Grünlandkomplexe mit ihrer charakteristi

schen Vegetation und Fauna; 

c) zum Schutz und zur Entwicklung der Fließgewässer; 

d) zur Erhaltung und Entwicklung des entstandenen Stillgewässers als be

deutendes Ruhe- und Nahrungsgewässer für verschiedene Wasservogel

arten; 

e) zum Erhalt und zur Sicherung der natürlichen Geländemorphologie ein

schließlich der gebietstypischen Bodenstrukturvergesellschaftungen mit 

dem Vorkommen schutzwürdiger Böden mit hohem Biotopentwicklungspo

tential; 

f) aus naturwissenschaftlichen, natur- und landeskundlichen sowie natur-

und erdgeschichtlichen Gründen und wegen der biogeographischen Be

deutung; 

g) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr schädlicher Einwir

kungen und negativer Veränderungen; 
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h) wegen der Seltenheit und besonderen Eigenart des Gebietes, insbeson

dere wegen der hohen Strukturvielfalt und des daraus resultierenden, 

ausgeprägten Standortmosaiks; 

i) als Bestandteil des landesweiten Biotopverbundes mit herausragender 

Bedeutung. 

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende langfristige Zielsetzung für die 

Grünlandbereiche sind die Erhaltung und weitere Entwicklung der halboffenen 

Landschaft, die durch eine Vielzahl unterschiedlicher Biotoptypen charakteri

siert ist. Dabei sind die Grünlandflächen in ihrer natürlichen Ausprägung zum 

Schutz gefährdeter Arten und zum Erhalt der hohen Strukturvielfalt auch zu

künftig extensiv zu nutzen. Zur Sicherung eines naturraum- und standorttypi

schen Wasser- und Nährstoffhaushaltes sind Grundwasserabsenkung und Eu-

trophierung zu vermeiden. 

(4) Zur Förderung eines strukturreichen Laubwaldkomplexes mit für die natürlichen 

Waldgesellschaften typischen Arten sollen die Bestände durch naturnahe Be

wirtschaftung in naturnahe Laubwälder mit ihren verschiedenen Entwicklungs

und Altersphasen einschließlich der Alt- und Totholzphase und in ihren stand

örtlich typischen Variationsbreiten überführt werden. 

§ 3 

Allgemeine Verbotsregelungen 

(1) Nach § 23 Abs. 2 BNatSchG sind in dem Naturschutzgebiet alle Handlungen 

insbesondere nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen dieser Verordnung 

verboten, die zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Zerstörung, Beschä

digung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile 

führen können (Verschlechterungsverbot). Gleiches gilt für Handlungen außer

halb des Naturschutzgebietes, die sich auf das Naturschutzgebiet entsprechend 

auswirken können. 

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere verboten: 

1. Bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, 

auch wenn dafür keine Planfeststellung, Genehmigung oder Anzeige er

forderlich ist. 
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Begriffsbestimmung: 

Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind die in § 2 Abs. 1 Bau

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 01.03.2000 

(GV. NRW. 2000 S. 256) geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. 

NRW. S. 272) in der jeweils geltenden Fassung definierten Anlagen; hier

zu zählen z. B. Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze, Jagdkanzeln und 

Stege sowie öffentliche und private Verkehrsanlagen, Straßen, Wege und 

Plätze einschließlich deren Nebenanlagen. 

Unberührt bleibt die Wiederherstellung oder der Ersatz bestehender ge

schlossener Jagdkanzeln in der Zeit vom 15.07. bis 01.03.; 

Ausnahme: 

Für die Errichtung von Viehhütten, Ansitzleitern, offenen Hochsitzen und 

Jagdkanzeln (einschließlich mobiler Jagdkanzeln) erteilt die Untere Land¬

schaftsbehörde auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung, soweit diese 

nach Standort und Gestaltung dem Schutzzweck und Schutzziel nicht ent

gegenstehen; 

2. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unterirdischer Ver- und Ent

sorgungseinrichtungen und Fernmeldeeinrichtungen anzulegen, zu ändern 

oder zu unterhalten. 

Ausnahme: 

Die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen einschließlich Fern

meldeeinrichtungen sowie die Neuanlage oder Änderung auf öffentlichen 

Verkehrswegen sind außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. währenden 

Brutzeit ausgenommen, sofern die Maßnahme der Unteren Landschafts

behörde des Kreises Steinfurt vorher angezeigt wird und diese nicht bin

nen eines Monats hiergegen Bedenken erhebt; 

3. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu ändern. 

Unberührt bleibt die Errichtung ortsüblicher Weide- sowie Forstkulturzäu

ne; 

4. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftungen oder Beleuchtungen 

zu errichten, anzubringen oder zu verändern. 
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Unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hinweistafeln in bestehen

der Art und Größe, die Errichtung oder das Anbringen behördlich geneh

migter Schilder oder Beschriftungen soweit sie ausschließlich auf den 

Schutzzweck des Gebietes hinweisen oder als Orts- und Verkehrshinwei

se, Wegmarkierungen oder Warntafeln dienen; 

5. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Warenautomaten, Zelte oder 

ähnliche, dem zeitweiligen Aufenthalt von Menschen oder Sachen dienen

de Anlagen aufzustellen; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile oder 

Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie anzulegen; 

6. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzulegen, zu lagern, zu gril

len, zu zelten oder Feuer zu machen; 

7. Anlagen für den Motor-, Wasser-, Schieß-, Luft- oder Modellflugsport zu 

errichten; 

8. Motor-, Wasser-, Eis-, Schieß-, Luft-, und Modellsport auszuüben und Mo

dellfahrzeuge jeglicher Art zu betreiben; 

9. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzulegen, fließende oder ste

hende Gewässer einschließlich ihrer Ufer zu verändern, zu beseitigen, in 

eine intensivere Nutzung zu überführen oder hinsichtlich ihrer sonstigen 

Eigenschaften nachteilig zu verändern; 

10. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer, die über die Maßnahmen 

zur Sicherstellung des schadlosen Hochwasserabflusses hinausgehen, 

ohne Zustimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde durchzuführen; 

11 . Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische, physikalische, chemi

sche und biologische Veränderungen durchzuführen, die die Beschaffen

heit bzw. die Ökologie der Gewässer beeinträchtigen können; 

12. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des Gebietes verän

dernde Maßnahmen vorzunehmen sowie den Grundwasserstand abzu

senken (z.B. durch Neuanlage von Gräben oder Dränagen) 

13. Gewässer mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, in ihnen zu baden oder 
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ihre Eisflächen zu betreten bzw. zu befahren; 

14. die Flächen außerhalb vorhandener Straßen, Wege, Park- und Stellplätze 

zu betreten, zu befahren (dies gilt auch für das Befahren mit Fahrrädern 

und Kutschen), auf ihnen zu reiten sowie Fahrzeuge außerhalb der be

sonders gekennzeichneten Park- und Stellplätze abzustellen. 

Unberührt bleiben: 

a) das Betreten und Befahren im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Forstwirtschaft und der ordnungsgemäßen Landwirtschaft unter Be

achtung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie das Be

treten und Befahren im Rahmen der Gewässerunterhaltung, 

b) das Betreten durch den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten, 

c) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd 

sowie das Befahren zur Versorgung des kranken oder verletzten 

Wildes gemäß § 22 a Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 

29.09.1976 (BGBl. I S. 2849) in der jeweils gültigen Fassung und zur 

Bergung des erlegten Wildes sowie das Befahren zur Errichtung, Un

terhaltung und Beseitigung von Ansitzleitern, offenen Hochsitzen und 

Jagdkanzeln in der Zeit vom 15.07. - 01.03., 

d) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung der Im

kerei soweit es nicht an anderer Stelle dieser Verordnung, insbeson

dere durch den § 3 Abs. 3 Nr. 19 dieser Verordnung eingeschränkt 

ist, 

e) das Betreten und Befahren zur Durchführung behördlicher Überwa

chungsaufgaben und Unterhaltungsmaßnahmen; 

17. Hunde unangeleint laufen zu lassen sowie Hundesportübungen, -ausbil¬

dungen und -prüfungen durchzuführen. 

Unberührt bleibt der Einsatz von Hütehunden im Rahmen der Schäferei 

sowie der Einsatz von Jagdhunden im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Ausübung der Jagd, jedoch nicht für die Ausbildung von Jagdhunden. 
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18. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie mutwillig zu beunru

higen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten; ihre Entwicklungsformen so

wie ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören und diese Tiere durch Lärmen, Aufsu

chen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

Unberührt bleiben die ordnungsgemäße Forstwirtschaft oder Landwirt

schaft unter Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie 

die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit dies nicht nach den §§ 

4, 5 und 6 dieser Verordnung eingeschränkt oder verboten; 

19. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder entwicklungsfähige 

Pflanzenteile einzubringen, anzusiedeln bzw. auszusetzen. 

Unberührt bleiben 

a) die ordnungsgemäße Forstwirtschaft und die Ausübung der ord

nungsgemäßen Landwirtschaft unter Beachtung der Grundsätze der 

guten fachlichen Praxis sowie die ordnungsgemäße Ausübung der 

Jagd, soweit dies nicht nach § 4, 5 und 6 dieser Verordnung einge

schränkt oder verboten ist, 

b) die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei, sofern die Standorte für 

das Aufstellen von Bienenhäusern oder Bienenvölkern in mobilen 

Anlagen mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmt sind; 

20. Bäume und wildwachsende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (dazu gehört auch das Sammeln von Beeren oder Pilzen). 

Unberührt bleiben die ordnungsgemäße Forstwirtschaft und die Ausübung 

der ordnungsgemäßen Landwirtschaft unter Beachtung der guten fachli

chen Praxis, soweit diese nicht nach § 4 und 5 dieser Verordnung einge

schränkt oder verboten ist; 

21 . Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkulturen, wie z . B . Weih

nachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen, Kurzumtriebsplantagen oder Baum

schulen anzulegen; 
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22. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschachtungen sowie an

dere die Bodengestalt verändernde Maßnahmen durchzuführen und Bo

den- oder Gesteinsmaterial zu entnehmen, zu gewinnen oder aus dem 

Gebiet zu entfernen; 

23. Pflanzenschutzmittel (inklusive Schädlingsbekämpfungsmittel und Ab

fallstoffe aller Art (einschließlich Grün- und Gartenabfällen), Boden, Bau

schutt, Altmaterial sowie andere landschaftsfremde flüssige oder feste 

Stoffe oder landschaftsfremde Gegenstände, die geeignet sind das Land

schaftsbild oder den Naturhaushalt zu beeinträchtigen oder zu gefährden, 

kurzfristig oder auf Dauer zu lagern, auf- bzw. einzubringen, in Gewässer 

oder in das Grundwasser einzuleiten oder sich ihrer in anderer Weise zu 

entledigen; 

24. bislang land- und forstwirtschaftlich nicht, genutzte Flächen zu bewirtschaf

ten, mit Schädlingsbekämpfungsmitteln zu behandeln, zu düngen oder zu 

kälken. 

Unberührt bleibt die Bewirtschaftung von Flächen, die im Rahmen land

wirtschaftlicher Förderprogramme (z. B. Flächenstilllegungsprogramm) zur 

Zeit des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht genutzt werden, nach Ab

lauf der vertraglichen Regelung, soweit ein Anspruch darauf besteht. 

§ 4 

Landwirtschaftliche Regelungen 

Die ordnungsgemäße Landwirtschaft kann entsprechend den Grundsätzen der 

guten fachlichen Praxis in bisheriger Art und bisherigem Umfang fortgeführt 

werden. 

Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung, die über die in den 

§§ 3 und 4 aufgeführten Einschränkungen hinausgehen und die zur Herstellung 

oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im Sinne von § 2 zweck

mäßig sind, bleiben freiwilligen Vereinbarungen mit den betroffenen Landwirten 

vorbehalten. 
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Hinweis: 

Flächen, die auf der vertraglichen Basis der Sonderprogramme des Naturschut

zes des Landes Nordrhein-Westfalen bzw. des Kreiskulturlandschaftspro

gramms des Kreises Steinfurt (KULAP) bereits von Acker in Grünland umge

wandelt worden sind oder zukünftig umgewandelt werden, dürfen gemäß 

§ 3a Abs. 2 LG nach Vertragsablauf wieder in ihren Ursprungszustand zurück

geführt werden, soweit nach Ablauf des Vertrags ein Recht darauf besteht. 

§ 14 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG ist zu beachten. 

Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es verboten: 

1. Grünland umzuwandeln oder umzubrechen. 

Unberührt bleiben Pflegeumbrüche und Wiedereinsaaten nach vorange

gangener Anzeige bei der Unteren Landschaftsbehörde. Die Anzeige 

muss mindestens vier Wochen vor Durchführung der Maßnahme erfolgen. 

Begriffsbestimmungen: 

Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Veränderung von Grünland 

oder Brachflächen in Acker oder eine andere Nutzungsart. 

Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungsgemäßen Landwirt

schaft vorübergehende mechanische Veränderung von Grünland und die 

sofortige Wiederherstellung der Fläche als Dauergrünland nach dem Um

bruch; 

2. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, organische und che

mische Düngemittel, Silage und Futtermittel sowie andere landwirtschaftli

che Stoffe und Geräte im Gebiet zu lagern; 

3. Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel sowie Düngemittel 

oder Wirtschaftsdünger auf Brachflächen anzuwenden; 

4. die Pflanzendecke abzubrennen; 

5. die im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum Planfeststellungsbe-

schluss der B 54 im Naturschutzgebiet liegenden Kompensationsflächen 

in anderer Weise zu bewirtschaften als festgesetzt. 
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§ 5 

Waldbauliche Regelungen 

Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es verboten: 

Im gesamten Naturschutzgebiet 

1. den Laubbaumanteil zu verringern; 

2 . Bäume mit Horsten, Höhlenbäume oder stehendes Totholz zu fällen oder 

auf andere Weise zu entfernen. 

Unberührt bleiben Maßnahmen der Verkehrssicherung; 

3. Wiederaufforstungen mit nicht der natürlichen Waldgesellschaft angehö

renden Baumarten sowie Pflanzmaterial aus nicht geeigneten Herkunfts

gebieten in Biotopen nach § 30 BNatSchG vorzunehmen; 

4. Waldflächen mit Motorfahrzeugen außerhalb der Wege, Rückewege und 

Rückegassen zu befahren; 

5. Nutzholz, Schlagabraum und Reisig in oder am Rande von gesetzlich ge

schützten Biotopen abzulagern; 

6. Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel aller Art anzuwenden 

oder zu lagern oder Düngemittel auszubringen sowie die chemische Be

handlung von Holz im Schutzgebiet vorzunehmen; 

Unberührt bleibt die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Kalamitäts

fällen; 

7. Kahlhiebe vorzunehmen. 

Begriffsbestimmung: 

Als Kahlhiebe im Sinne dieses Verbotes gelten alle innerhalb von drei Jah

ren durchgeführten flächenhaften Nutzungen auf mehr als 0,3 ha zusam

menhängender Waldfläche eines Waldbesitzers, die den Bestockungsgrad 

unter 0,3 absenken. 
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Unberührt bleiben Maßnahmen zur Biotopverbesserung. 

§ 6 

Jagdliche Regelungen 

Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es verboten: 

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker oder Wildfütte

rungsplätze einschließlich Kirrungen außerhalb von Ackerflächen anzule

gen sowie vorhandene Wildäsungsflächen oder Wildäcker zu düngen oder 

mit Pflanzenschutzmitteln (inklusive Schädlingsbekämpfungsmitteln und 

Bodenbehandlungsmitteln) oder sonstigen Bioziden zu behandeln; 

2. Wildfütterungen - auch in Notzeiten - auf Grünland, Brachflächen, inner

halb von Biotopen nach § 30 BNatSchG oder in sowie an Gewässern vor

zunehmen; 

3. die jagdlichen Einrichtungen in der Zeit vom 15.03. bis 15.06. zu nutzen. 

Ausnahme: 

Auf Antrag wird die Einrichtung durch die Untere Landschaftsbehörde oder 

von ihr autorisierten Personen vorzeitig freigegeben, wenn Schutzzweck 

und Schutzziel nicht entgegenstehen. 

Alternativ kann vom Inhaber/von der Inhaberin des Jagdrechts mit der Hö

heren und Unteren Landschaftsbehörde eine Vereinbarung über die Rege

lung der Nutzung der jagdlichen Einrichtungen abgeschlossen werden, die 

an die Stelle der Regelungen des ersten Satzes dieser Ziffer tritt; 

4. jagdbare Tiere auszusetzen; 

5. die Fallenjagd auszuüben und „Kunstbauten" (z. B. zur Fuchsbejagung) 

anzulegen; 

Ausnahme: 

Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag für das Aufstellen von 

Lebendfallen eine Ausnahme, sofern Standort und Anzahl sowie der Zeit

punkt dem Schutzzweck und Schutzziel nicht entgegenstehen. 
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(2) Einschränkungen der jagdlichen Nutzung, die über die in den §§ 3 und 6 aufge

führten Einschränkungen hinausgehen und die zum Schutz von Arten oder zur 

Herstellung oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im Sinne von 

§ 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Vereinbarungen mit den betroffenen 

Jagdrechtsinhabern vorbehalten. 

§ 7 

Nicht betroffene Tätigkeiten 

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben: 

1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete, genehmigte oder selbst 

durchgeführte Pflege-, Entwicklungs- und Sicherungsmaßnahmen; 

2 . die zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

oder zur Beseitigung eines Notstandes erforderlichen Maßnahmen. Der Träger 

der Maßnahmen hat die Untere Landschaftsbehörde unverzüglich zu unterrich

ten; 

3. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig ausgeübte Nutzungen 

und Befugnisse, die Wartung und Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz 

bestehender Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, Wege und Plätze und 

Gewässer, sofern diese Verordnung keine andere Regelung enthält (für die 

Wartung und Unterhaltung von Versorgungsleitungen, Straßen und Wege siehe 

insbesondere § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 15 dieser VO); 

4. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen. Zeitpunkt und Umfang 

dieser Maßnahmen sind mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen; 

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft und der Landwirtschaft un

ter Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie der Imkerei in 

der bisherigen Art und im bisherigen Umfang unter Beachtung der Regelungen 

der §§ 3, 4 und 5; 

6. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maßnahmen des Jagdschutzes 

gemäß § 23 BJagdG i.V.m. § 25 Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der 

Regelungen in den §§ 3 und 6; 
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7. die Durchführung von Exkursionen sowie wissenschaftlichen, bodenkundlichen, 

geologischen und ökologischen Untersuchungen nach vorheriger Abstimmung 

mit der Unteren Landschaftsbehörde; 

Hinweis: 

Diese Unberührtheit ersetzt nicht die erforderliche Information und das eventuell 

notwendige Einverständnis des Flächeneigentümers. Die Rechte des Eigentü

mers der Flächen werden hierdurch nicht berührt. 

8. das Aufstellen und die Nutzung eines Bauwagens im Rahmen von Arbeitsein

sätzen der Camphill Dorfgemeinschaft Sellen auf den Flurstücken 45 und 75 

der Flur 9 1 , Gemarkung Ochtrup. 

§ 8 

Befreiungen 

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere Landschaftsbehörde 

nach § 67 BNatSchG auf Antrag Befreiung erteilen, wenn 

a) dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließ

lich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist 

oder 

b) die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Be

lastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen des Natur

schutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist. 

(2 ) Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. § 15 Abs. 1 bis 

4 und 6 sowie § 1 7 Abs. 5 und 7 BNatSchG finden auch dann Anwendung 

wenn kein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG vor

liegt. 

Im Falle des § 15 Abs. 6 BNatSchG gilt § 5 LG entsprechend. 
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§ 9 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Strengere Regelungen der §§ 30 BNatSchG und 62 LG über die gesetzlich geschütz

ten Biotope bleiben von den Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. 

§ 1 0 

Bußgeld- und Strafvorschriften 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG handelt, wer vorsätzlich oder fahr

lässig gegen die Verbote dieser Verordnung verstößt. 

(2) Nach § 71 Abs.1 LG können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 

50.000,00 EUR geahndet werden. 

Unabhängig von den Regelungen des Landschaftsgesetzes finden die Rege

lungen der §§ 69 und 71 BNatSchG sowie des § 329 Abs. 3 - 6 Strafgesetzbuch 

(StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), 

in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. 

§ 1 1 

Verfahrens- und Formvorschriften 

Gemäß § 42 a Abs. 4 Satz 2 wird auf § 42 a Abs. 4 Satz 1 LG hingewiesen: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Landschaftsgesetzes und 

des Ordnungsbehördengesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines 

Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden oder 

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Bezirksregierung Münster -

Höhere Landschaftsbehörde - vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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§ 1 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Re

gierungsbezirk Münster in Kraft. 

Münster, (ÖAA. ' ^ ' ^ Bezirksregierung Münster 

V - Höhere Landschaftsbehörde -

51.1-010-ST/2009.0022-NSG Am Waldhof 

L ^ 
Prof. Dr. Reinhard Klenke 
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